
LAZSoest
Leichtathletikzentrum Soest
Satzung des Leichtathletikzentrum Soest e.V.

§1
Name, Sitz und Zweck

1.
Der am 27.10.1998 in Soes t gegründete Vere in führ t den Namen Leich tath letikzentrum Soes t.
Der Verei n hat seinen Sitz in Soest. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Soest als e.V.
einzutragen.
2.
Der Verei n erst rebt die Mitg liedschaft im Fußba ll- und Leich tath letikverband West falen
e.V. (FLVW ). Der Vors tand wird ermächtigt, alle zum Erwerb der Verbandsmitg liedschaft
erforder lichen Will enserklärungen namens des Verei ns abzugeben. Mit dem Verbandseint ritt
unterwir ft sich der Verein und seine Einzelmitglieder der Satzung, den Ordnungen und
Richtlinien des FLVW.
3.
Der Vere in verfolgt ausschließlich, unmittelbar und selbstlos gemei nnützige Zweck e im Sinn e
des drit ten Abschnit tes "Steuerb egün stig te Zwecke" der Abga beno rdnung 1977 ; er verf olgt
nich t in erst er Linie eigenwirt schaftli che Zweck e. Mitt el des Vereins dürfen nur für die
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitg lieder erhal ten keine Zuwendungen oder
Gewinnante ile aus den Mitt eln des Verei ns. Es darf keine Person durch Ausga ben, die den
Mitt eln des Verei ns fremd sind , oder durch unverhäl tnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
4.
Zweck des Verei ns ist die Förderung des Spor ts auf allen Gebieten . Der Satzungszweck wird
insbesondere verwirkl icht durc h die planmäßige Pflege alle r betr iebener Spor tart en und alle r
sons tige n sportli chen Betä tigungen als Mittel zur körperlichen Ertüchtigung und sitt lichen
Fest igung der Spor tler innen und Spor tler , vor allem der Jugendlichen.
5.
Beim Ausschei den oder Auss chluß von Mitg liedern und bei Aufl ösung, Aufh ebun g oder
Wegfall des bish eri gen Zwecks des Vereins erhalten die Mitglieder keinerlei Anteile am
Vereinsvermögen.
6.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vere ins oder Wegfa ll des bisherigen Zweck s fäll t das
verbleibende Vermögen des Vereins an den LG Warstein-Rüthen e.V. mit der Zweckbestimmung,
daß dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports zu verwenden ist.

§2
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person
werden.
2.
Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch zu
richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzl ichen Vertreter erforderli ch. Die
Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.
§3
Verlust der Mitgliedschaft
1.



Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluß aus dem Verein. Die Austrittserklä-
rung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.
2.
Der Austritt ist nur zum Schluß eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von sechs
Wochen zulässig.
3.
Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung, die mündlich oder schriftlich erfolgen kann, durch
den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden:
a) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins, gegen die Vereinszwecke
oder die Vereinssatzung;
b) wegen einer unehrenhaften oder grob unsportlichen Handlung;
c) wenn es mit Beitragszahlungen von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist und trotz
Mahnung nicht zahlt.
Der Bescheid über den Ausschluß ist durch eingeschriebenen Brief mit Begründung zuzustellen.
§ 4
Maßregelungen
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes oder der Abtei-
lungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt
werden:

a) Verweis
b) angemessene Geldstrafe
c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des Vereins
d) zeitlich begrenztes Verbot des Betretens der vom Verein genutzten Sportstätten.
Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen.

§5
Beiträge

1.
Jedes Mitglied hat einen Beitrag zu zahlen, und zwar jeweils halbjährlich im voraus. Die jährliche
Mitgliederversammlung entscheidet über die Höhe dieser Beiträge sowie über die Festsetzung
außerordentlicher Beiträge für besondere Zwecke.
2.
Der Vorstand ist berechtigt, in Härtefällen Zahlungserleichterungen oder Beitragsermäßigung zu
gewähren.
§6
Stimmrecht und Wählbarkeit
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr.
2.
Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht , können an der Mitgliederversammlung als Gäste
jederzeit teilnehmen.
3.
Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Das Stimmrecht eines Minderjährigen wird
durch seine gesetz lichen Vertre ter ausgeübt. Der Minder jährige kann persön lich abstimmen, wenn
er vor Beginn der Abstimmung eine schriftliche Ermächtigung seiner gesetzlichen Vertreter vorlegt.



§ 7
Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.

§8
Mitgliederversammlung

1.
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
2.
Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr statt.
3.
Eine auße rordentl iche Mitg lied erve rsammlun g ist inne rhalb einer Fris t von 14 Tage n mit
entspre chender Tagesordnung einzuberufen, wenn es
a) der Vorstand beschließt oder
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitgl ieder schri ftlich bei der oder dem Vorsi tzenden
unter Angabe von Zweck und Gründen beantragt hat.
4.
Die Mitg liederver sammlungen werden durch den Vors tand einberufen. Die Einberufung erfo lgt
unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch schriftliche Mitteilung an alle Mitglieder. Zwischen der
Einberufung und dem Versammlungstag muß eine Frist von mindestens 14Tagen liegen.
5.
Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat folgende Punkte zu enthalten:

a) Bericht des Vorstands
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
c) Entlastung des Vorstands
d) Wahlen, soweit dies erforderlich ist
e) Beschlußfassung über vorliegende Anträge
f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge und der außerordentlichen Beiträge.

6.
Die Mitg lied erve rsam mlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschien enen Mitg lieder
beschluß fähig.
7.
Die Beschlüs se werd en mit einf acher Mehrheit der gült ig abgegebenen Stimmen gefaßt.
Stimment haltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.
Satzungsände rungen könn en nur mit eine r Mehrheit von 2/3 der gült ig abgegebenen
Stimmen beschlossen werden.
8.
Anträge können gestellt werden:
a) von den Mitgliedern
b) vom Vorstand.
9.
Über Antr äge, die nich t scho n in der Tagesordnun g verz eichnet sind , kann in der
Mitg lied erversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens acht Tage vor
der Versammlung schriftlich bei der/dem Vorsitzenden des Vereins oder seinem Stellvertreter/ seiner
Stellvertreterin einge gangen sind . Später eingehende Anträge dürfen in der
Mitgliederver sammlung nur behandel t und entschieden werd en, wenn ihre Drin glichkei t mit



eine r Mehrheit von 2/3 der gült ig abge gebe nen Stimmen bejaht wird . Ein Antrag auf
Satzungsänderung kann nur dann als Dring lichkeit sant rag behandelt werden, wenn die
Dringlichkeit einstimmig beschlossen wurde.

§9
Vorstand

1.
Der Vorstand besteht aus:
a) dem/der Vorsitzenden
b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden
c) dem/der Kassenführer/in
d) dem/der Schriftführer/in
e) dem/der Jugendwart/in
f) dem/der Sportwart/in
g) dem/der Gerätewart/in
2.
Vorst and im Sinne des § 26 BGB sind der/d ie Vorsi tzende und der/d ie stellvertr etende
Vorsi tzende. Sie vert reten den Vere in gerichtl ich und auße rger icht lich . Sie sind nur
gemeinsam vert retungsberechtigt.
3.
Der Vorstand leitet den Verei n. Seine Sitzungen werden von dem/der Vorsi tzenden gelei tet. Der
Vorstand tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei Vorstandsmitglieder es
beantragen. Er ist beschlußfähig, wenn die Hälf te der Vors tandsmitglieder anwesend ist. Bei
Aus scheiden eines Vorstandsmitgli eds ist der Vorstand berechtigt , ein neues Mitgl ied
kommissari sch bis zur nächsten Wahl zu berufen.
4.
Zu den Aufgaben des Vorstands gehören:
a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
b) die Bewilligung von Ausgaben
c) Aufnahme, Ausschluß und Maßregelungen von Mitgliedern.
5.
Die/der Vors itzende und die/der stel lver tretende Vors itzende haben das Recht, an allen
Sitzungen der Abteilungen und Ausschüsse beratend teilzunehmen.

§10
Protokollierung und Beschlüsse

Über die Besch lüsse der Mitg liederver sammlungen und der Vors tandssitzungen ist jeweils ein
Protokol l anzufert igen , das vom Versammlungsleit er und dem von ihm best immten
Protokol lführer zu unterzeichnen ist.

§11
Wahlen

Die Mitglieder des Vorst ands , die Abtei lungslei ter sowie die Kassenprüfer werden auf die
Dauer von zwei Jahr en gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der/die Nachfolger/ in
gewählt ist. Wie derwahl ist zulässig.



§ 12
Jugend des Vereins

1.
Die Juge nd führ t und verw alte t sich im Rahm en der Satz ung und der Ordnungen des Vereins
selb ständig.
Sie entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel.
2.
Alles Nähere regelt die Jugendordnung.
Diese wird auf Vorschlag der Vere insjugend von der Mitgliederver sammlung beschlossen
und ist nicht Satzungsbestandteil.

§13
Kassenprüfung

Die Kasse des Vereins sowie evtl. Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr durch zwei von der
Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der
Kassengeschäfte die Entlastung des/der Kassenführer/in und des gesamten Vorstands.

§ 14
Auflösung des Vereins

1.
Die Auflösung des Vere ins kann nur in einer auß erord entl ichen Mitgliederver sammlung
beschlossen werden.
Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt "Auflösung des Vereins" stehen.
2.
Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es
a) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat oder
b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.
3.
Die Versammlung ist beschluß fähi g, wenn mindestens 50% der stimmberecht igte n
Mitg lied er anwesend ist.
Die Auflösun g kann nur mit einer Mehrheit von Dreivier teln der erschien enen
stimmberecht igten Mitglieder beschlossen werden.
Soest, den 27. Oktober 1998


